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2. Berichte und Aktivitäten für den Zeitraum seit der letzten 
Mitgliederversammlung (April 2021) 

2.1 Geschäftsbericht des Vorstandes 
Vorbemerkung des Vorsitzenden: 
Vorstand und 1. Vorsitzender waren seit der digitalen Mitgliederversammlung vom 24.04. 2021 stets 
bestrebt, das durch die Voten der Versammlung gezeigte Vertrauen zu rechtfertigen.  
Die Positionen meiner Vorstellung vom letzten Jahr gelten noch immer:  
Unter der Voraussetzung des Primats für die bestmögliche Schule für Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigung, Behinderung oder chronischer Erkrankung geht es um größtmögliche Partizipation 
im Verband, um eine stets zu optimierende Zusammenarbeit und Vernetzung sowie um das Prinzip 
der Toleranz für alle Positionen, die mit den Grundlagen des Landesverbandes vereinbar sind.  
Aus meiner Sicht spiegeln die Vorstandsaktivitäten seit April 2021 diese Prämissen wider. Die 
erfolgreiche und vielfältige Arbeit des früheren Vorstands mit Inge Holler-Zittlau hat das aktuelle 
Gremium fortgeführt und jeweils nach eingehender Abstimmung auch mit dem Landesausschuss 
gestaltet. Diese Arbeit habe ich als ausgesprochen angenehm, professionell und kommunikativ 
erlebt. Vorstandssitzungen, die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Vor- und 
Nachbereitung von Gesprächsterminen und Konferenzen sind geprägt von einem vertrauensvollen, 
intensiven und zielführenden sowie menschlich angenehmen Miteinander. Ich bedanke mich herzlich 
bei Vorstand und Landesausschuss, besonders bei Dr. Nils Euker und Marko Best, für die 
gemeinsame Arbeit seit Frühjahr letzten Jahres, Lena Briel für die ideenreiche Arbeit im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und bhp, Uwe Simon für die Tätigkeit als Kassenwart und auf anderen Feldern 
der Verwaltung sowie nicht zuletzt Prof. Dr. Erik Weber für sein sehr engagiertes und professionelles 
Handeln im Zusammenhang mit unserer Zeitschrift.  
 
Zum Ablauf der inhaltlichen Arbeit: 
Die Zusammenarbeit mit dem früheren Vorstand, insbesondere mit Inge Holler-Zittlau, erwies sich in 
der Übergangsphase als ausgesprochen konstruktiv und hilfreich. Die unterstützende Einstellung der 
bisherigen Mitglieder, aber auch die Tatsache, dass der neue Vorstand zum Teil dem bisherigen 
angehörte, wirkte sehr positiv.  
Die Kontakte zur Fachabteilung des HKM (Herr Bognar, Herr Freitag) waren durchweg ergiebig, 
angenehm, fachlich auf hohem Niveau und weiterführend. Der Wille zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit wurde an vielen Stellen deutlich. Insbesondere das Fachgespräch im Mai 2021 und 
das Treffen mit dem Minister im Februar 2022 in Kassel auf Einladung des vds haben diese Tendenz 
gefestigt.  
Deutlich beeinflusst und teilweise beeinträchtigt wurde die Arbeit durch die seit März 2020 präsente 
Covid-19-Pandemie. Ein erheblicher Teil der inhaltlichen Arbeit nahm die Pandemie ein, zudem 
beeinflusste sie nachhaltig die Kommunikation im Verband.  
Es fanden seit der letzten Mitgliederversammlung 12 Vorstandssitzungen (bis auf die letzte vom 
02.11.22 alle pandemiebedingt im digitalen Format) statt sowie drei Landesausschüsse zu den 
üblichen Terminen, im Frühjahr 2022 digital und bei den beiden Herbstterminen am gewohnten Ort 
in Laubach.  
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Die Hauptversammlung im November 2021 in Pforzheim fand in hybrider Form statt, lediglich die 
designierte Bundesreferentin Sprachheilförderung, Dr. Nadine Schulze und der 1. Vorsitzende waren 
am Tagungsort anwesend.  
Im Juni 2021 verstarb unsere Landesreferentin Steffi Pfab. Sie hinterließ mit ihrer Professionalität und 
mit ihrer gewinnenden Persönlichkeit eine erhebliche Lücke. Wir erinnern uns sehr gern an sie.  
 
12 Vorstandssitzungen: Inhalte (Beispiele) 

- Übergabe der Geschäfte vom bisherigen an den neuen Vorstand 
- Vorbereitung der Landesausschüsse 
- bhp: aktueller jeweiliger Stand (Prof. Dr. Weber), Beiträge für den Hessenteil, Kontakte zum 

Verlag 
- Vor- und Nachbereitung des Termins vds-Minister in Kassel am 17.02.22 
- Vor- und Nachbereitung der Gespräche mit bildungspolitischen Sprechern/Sprecherinnen 
- Erstellung eines Fragenkataloges zu dem Zweck (Vorsitzender) 
- Kontakte zur Fachabteilung des HKM 
- Stellungnahmen und Schreiben des Landesverbandes 
- Veränderungen in den Schulen während der Pandemie 
- Ressourcen und „kommunizierende Röhren“ 
- Vorbereitung eines Austauschgesprächs mit dem Interessenverband hessischer 

Schulleitungen IHS sowie eines Gesprächs mit der Fachabteilung HKM, der IHS und der GEW 

 
3 Landesausschüsse, Beispiel Landesausschuss I/22, 18.02 und 19.02.22 
Dieser Landesausschuss fand digital statt und befasste sich mit den Themen 

- Berichte 
- Besuch des Kultusministers in Kassel am 17.02.22 
- Ergebnisse der Umfrage zu den temporären Lerngruppen (Baldur Drolsbach)  
- Zwischenstand der Arbeitsgruppe zu den „kommunizierenden Röhren“ (Silvia Fladerer) 
- Meinungsaustausch zum „Diagnostikerlass“ vom Herbst 2021 
- Arbeit an den LA-Anträgen 

Zu den anderen Landesausschüssen bitte die Protokolle (auch in der bhp) beachten.  
 
Aktivitäten zur Pandemie: 

- Überregionaler Presseartikel zum Thema Testpflicht 
- Diverse Gespräche zur Abstimmung einer Position zu einem adäquaten Vorgehen in den 

Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung 
hinsichtlich notwendiger besonderer Regelungen auf dem Hintergrund der Testpflicht. 

- Teilnahme an digitalen Sitzungen zum Thema „kompensatorische Maßnahmen“ und 
„Löwenstark“ 

- Schreiben an den Hessischen Kultusminister zum Thema Prävention, besonders hinsichtlich 
ausgeprägt vulnerabler Schülerinnen und Schüler 

- Einbringen eines Antrages mit gleicher Zielsetzung auf Bundesebene zur Hauptversammlung 
im November 2021 in Pforzheim 
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Kontakte zu Parteien und Verbänden: 
- Teilnahme des Vorsitzenden an einer Sitzung der LAG Bildung der hessischen Linken 
- Teilnahme von Uwe Simon und Karl Ludwig Rabe an der Anhörung der SPD-Landtagsfraktion 

zum Thema „Rechtsanspruch auf Ganztag für Grundschulkinder“ am 26.01.2022 
- Gespräch mit Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion am 

17.05.22 im Hessischen Landtag (Marko Best, Dr. Nils Euker, Karl Ludwig Rabe) 
- Gespräch mit dem bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, Herrn 

Daniel May und den Sprecherinnen Silvia Brünnel (u.a. für Inklusion) und Katrin 
Schleenbecker (u.a. für berufliche Bildung und für lebenslanges Lernen) digital am 30.05.22 
(Euker, Marx, Simon, Rabe) 

- Austauschgespräch mit vorbereitendem Gespräch vds-IHS am 29.09.22 mit der 
Fachabteilung HKM (Herr Bognar, Herr Freitag), Herrn Doebel und Herrn König von der IHS, 
Frau Held und Frau Michel von der GEW 

- Einladung der Landtagsfraktion der Grünen zum Verfassen einer Stellungnahme des 
Verbandes zur Bildungspolitik und/oder zur Teilnahme an einer Anhörung mit anderen 
Verbänden am 03.11.22. Beide Varianten wurden wahrgenommen (Vorsitzender): 
Stellungnahme am 26.09.22 sowie Teilnahem am digitalen Austausch, Moderation Herr May   

 
Kontakte zur Fachabteilung des HKM: 

- Gespräch mit der Fachabteilung HKM im Ministerium (Fladerer, Best, Euker, Rabe) am 
28.05.21 zu aktuellen Fragen der Sonderpädagogik, insbesondere zu Ressourcenfragen 

- Diverse fachliche Telefonate mit den Mitarbeitern der Fachabteilung zu Themen der 
sonderpädagogischen Förderung 

 
Kontakte zu Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: 

- Teilnahme des Vorsitzenden an den digitalen Fachgesprächen mit den Verbänden und 
Gewerkschaften am 02.07.21, 21.09.21, 18.11.21, 16.02.22., 07.07.22, 08.11.22    Beispiele 
zu den Inhalten: Ressourcen in der sonderpädagogischen Förderung, kompensatorische 
Maßnahmen, Ausbildung an den hessischen Universitäten, Rolle und Funktion der rBFZ 

- Treffen mit dem Minister und mit Herrn Bognar in der Astrid-Lindgren-Schule in Kassel am 
17.02.2022, Leitthema Arbeit der regionalen BFZ zur Unterstützung gelingender Inklusion, 
positive Beispiele (Jugendamt Stadt Kassel, Frau Osterbrink, Grundschule Unterneustädter 
Schule, Frau Schwabe-Matic, rBFZ Kassel, Herr Behnken, Herr Reichenbach, 
Forschungsergebnisse, Prof. Dr. Kuhl, Universität Dortmund, Interessengemeinschaft 
hessischer rBFZ, Marco Marx). Vom Verband waren außer Marcus Marx die beiden 
Vorsitzenden und Silvia Fladerer (Landesreferentin Lernen) zugegen. Ein ausführlicher 
Bericht ist in der bhp 3/22, 332 nachlesbar.  

- Zwei Schreiben des Vorsitzenden nach Abstimmung mit Vorstand und Landesreferenten gE 
und kmE zum Vorgehen bei generalisierten Gesundheitsgefährdungen bei vulnerabler 
Schülerschaft (Dezember 2021, Juni 2022). Die Schreiben blieben ohne Antwort.  

 
Stellungnahmen: 

- Neufassung des Hessischen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes samt 
Durchführungsverordnung, zusammen mit Monika Glück-Arndt und Ines Homburg, 
Vorbereitungsgespräche, Erstellung eines Textes, Videokonferenz 

- Nachfolgeverordnung zur „PuSch“-Regelung, Erlass für Lerngruppen mit erhöhtem 
Praxisbezug an allgemeinbildenden Schulen“, Frank Hollmann, 24.01.2022 
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- 13. Veränderungsgesetz zum Hessischen Schulgesetz, Abstimmung mit Vorstand und 
Landesausschuss, Schreiben am 06.04.22 (HKM, Herr Achilles) und am 27.07.22 
(Landtagsausschuss, Frau Öftring) 
 

vds auf Bundesebene: 
- Erstellung eines Landesberichtes für den Bundesausschuss II/21 
- Teilnahme des Vorsitzenden an Arbeitsgruppen zur Leitlinienentwicklung in Nachfolge von 

Inge Holler-Zittlau 
- Teilnahme des Vorsitzenden an einem außerordentlichen Bundesausschuss zum Thema 

Leitlinien des vds Bund am 12.06.21 und am 23.06.21. Erarbeitung eines Alternativentwurfes, 
der im Wesentlichen während der Hauptversammlung in Pforzheim verabschiedet wurde.  

- Teilnahme an der Hauptversammlung in Pforzheim mit Wahl von Dr. Nadine Schulze zur 
Bundesreferentin Sprachheilpädagogik. Die hessischen Anträge (Förderrichtlinie inklusiver 
Unterricht, Qualitätssicherung der Teilhabeassistenz nach dem BTHG, Wahrung der Rechte 
von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Krisensituationen nationaler Reichweite, 
Sicherung von Quantität und Qualität der sonderpädagogischen Studiengänge (besonders in 
den „kleinen Fachrichtungen) sowie Beteiligung an Anträgen im Förderschwerpunkt Lernen) 
wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen, Protokoll siehe bhp. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer/in: Die beiden Vorsitzenden, Marko Best, Uwe Simon, Baldur Drolsbach, Silvia 
Fladerer 

- Sonderpädagogischer Kongress 2022 „Inklusive Bildung braucht sonderpädagogische 
Professionalität“: Teilnahme des Vorsitzenden und des Landesreferenten kmE, Bastian 
Lehmann, mit einem Workshop zum Förderschwerpunkt kmE in Hessen (28.-30. April 2022) 
„Inklusive Bildung im Förderschwerpunkt kmE – gemeinsames Anliegen in der schulischen 
Umsetzung“ 

- Vermittlung von Referentin/Referenten für Bundesveranstaltungen (Frau Osterbrink, 
Jugendamt Stadt Kassel, Prof. Dr. Walter-Klose) 

- Teilnahme des Vorsitzenden am Bundesausschuss I/22 (digital) am 10. und 11.03.22 
- Bundestreffen des Referates Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Regie von Monika Glück-

Arndt und Ines Homburg in Frankfurt, phasenweise Teilnahme von Uwe Simon und Karl 
Ludwig Rabe am 22. und am 23.05.22 

 
Zeitschrift Behindertenpädagogik 

- Erstellung von und Abstimmung zu diversen Beiträgen im Hessenteil der bhp 
- Fortführung der Kontakte zum Psychosozialverlag, Videokonferenzen mit dem Verlag 
- Arbeit an den jeweiligen vier Jahresheften (federführend Prof. Dr. Erik Weber, Team mit Lena 

Briel, Monika Glück-Arndt); schrittweise Umstellung im Sinne einer Erweiterung der Gruppe 
der ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Perspektive: Einführung eines peer-review-
Verfahrens 

- Kontakte zum Verlag wegen einer von ihm angekündigten Preiserhöhung  

 
Innerverbandliche Aufgaben: 

- Arbeit an der Homepage (Lena Briel), Aktualisierung und Neugestaltung 
- Pflege der Mitgliederliste, Schriftverkehr (Uwe Simon, Marko Best) 
- Kassenführung (Uwe Simon, siehe eigener Bericht) 
- Landesausschüsse am 03./04. September 2021, 18./19. Februar 2022 und 16./17. September 

2022, siehe Protokolle, auch veröffentlichet in der bhp. 
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- Arbeitsgruppe Diagnostik des Landesausschusses: Digitale Sitzungen am 19.05.22 und am 
05.07.22 

- Arbeitsgruppe Ressourcen/kommunizierende Röhren (Silvia Fladerer), Recherchen, 
Gespräche, Kommunikation in den Gremien, mehrere Sitzungen der Ag 

 
Ausblick:  
Die Gespräche mit den Sprecherinnen und Sprechern der Landtagsfraktionen werden fortgesetzt. So 
findet das Gespräch mit dem Vertreter der FDP am 29.03.2023 statt, Termine mit CDU und mit den 
Linken werden folgen. Ziel ist jeweils, die Positionen des vds im Vorfeld der Landtagswahl 2023 
deutlich zu machen und andererseits zu erfahren, welche Vorstellungen in Sachen Bildungspolitik 
und sonderpädagogische Förderung sowie Inklusive Bildung bestehen, außerdem persönliche 
Kontakte zu knüpfen oder zu fortzuführen.  
Die Zusammenarbeit mit dem HKM gilt es weiter zu pflegen und dessen Vorgehen konstruktiv-kritisch 
zu begleiten. Dies gilt insbesondere für die Kontakte zur Fachabteilung und zum Projektbüro 
Inklusion. Ein nicht unproblematisches Themenfeld ist dabei der Dualismus der Existenz rBFZ, die 
der Landesverband stärken möchte, und der sonderpädagogischen Grundversorgung. Ebenso große 
Bedeutung kommt der weiteren Ausgestaltung der Möglichkeiten der Inklusiven Schulbündnisse zu.  
Mit anderen Verbänden lohnen sich nähere Kontakte und mögliche gemeinsame Initiativen. So sollten 
wir die positiven Erfahrungen mit der IHS vertiefen, aber auch, wenn die Zeitressourcen es erlauben, 
zur dgs, zum Grundschulverband etc. Kontakt aufnehmen.  
Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird das Hauptaugenmerk auf der angezielten 
Ausbildung in den „kleinen Fachrichtungen“ liegen. Zurzeit suchen wir das Gespräch mit der 
Universität Kassel, die künftig, finanziert durch das Kultusministerium, einen sonderpädagogischen 
Lehramtsstudiengang anbieten soll. Aber auch der Erhalt adäquater Weiterbildungsmaßnahmen ist 
dem Landesverband ein wichtiges Anliegen, was primär mit dem Ansprechpartner 
Lehrkräfteakademie verfolgt werden soll.  
Allgemein sollte es ein Anliegen unseres Verbandes sein, für Impulse und Initiativen einzutreten, die 
wieder mehr positiven Schwung in die inklusive Beschulung tragen. Die Haltekraft der allgemeinen 
Schule zu stärken, innovative Ansätze zu fördern und das grundsätzlich bewährte System 
sonderpädagogischer Unterstützung, die Förderschulen inbegriffen, konstruktiv weiterzuentwickeln 
sollten zentrale Anliegen sein.   
 
Karl Ludwig Rabe 
1. Vorsitzender 
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2.2 Vom LA bestätigte Stellvertretungen für die Landesreferentinnen und 
Landesreferenten 

Folgende Vertreterinnen und Vertreter wurden von den Landesreferentinnen und -referenten benannt 
und vom LA II 2021 bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme bestätigt: 
 
LR körperliche u. motorische Entwicklung: Andreas Rogge  
LR FS Sehen: Thomas Loscher  
LR FS Hören: Dietmar Schleicher  
LR emotionale u. soziale Entwicklung: Manuela Mader  
LR FS Sprache: Inge Holler-Zittlau 
LR FS Lernen: Gaby Bräunig 
LR Berufliche Bildung: Silvia Fladerer  
LR FS geistige Entwicklung: Dr. Nils Hartung 
LR Pädagogik bei Krankheit: NN 
LR Gemeinsames Lernen: Uwe Simon 
LR Aus-, Fort- und Weiterbild: Ines Homburg 
 

2.3 Personalia 
Steffi Pfab (Landesreferentin Förderschwerpunkt Hören) ist am 20. Mai 2021 verstorben. Wir 
verlieren eine kompetente, sympathische und ideenreiche Kollegin und fühlen uns ihren Anliegen, 
ihrer Familie und ihrer Schule verbunden.   

 

2.4 Kassenbericht und Mitgliederentwicklung 
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3. Berichte der Landesreferate 

3.1 Referat Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung –  
Baldur Drolsbach 

 
Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie, vor allem die Probleme in der sozialen Entwicklung 
und on der Emotionalität zeigen sich in vielen Schulen. Die mittel – und langfristigen Auswirkungen 
der Schulschließungen und der Hygienemaßnahmen sind langsam erkennbar. Psychische 
Belastungen, Kontaktschwierigkeiten, Schuldistanz und Zukunftsängste werden breit berichtet. Die 
zusätzlichen Mittel für "Löwenstark" werden an vielen Schulen auch für Projekte, Aktionen und 
Arbeitsmaterialien in diesem Feld verwendet. 
 
Die Netzwerke mit der Jugendhilfe und anderen Partnern sind noch nicht wieder verlässlich und stabil. 
Veränderungen in der Jugendhilfelandschaft (Kleinsteinrichtungen neuer Träger ohne Kenntnis 
regionaler Strukturen, Verschärfung der Krankheitsbilder und der Problemlagen) bereiten sowohl in 
den stationären Systemen, wie im inklusiven Unterricht erhebliche Probleme. 
  
Die rBFZ als zentrale Organisation für Prävention und Intervention sind vielfältig von Kürzungen 
betroffen (durch Anstieg der Zahlen in den Förderschulen) leiden unter dem Fachkräftemangel und 
partizipieren nicht an "Löwenstark". Für die privaten Förderschulen können kaum noch 
Förderschullehrkräfte gewonnen werden. Die personelle Situation dort ist aus fachlicher Sicht äußerst 
angespannt 
 
Dramatische Fallgeschichten werden aus Förderschulen und dem inklusiven Unterricht berichtet. Sie 
stehen im Kontext hochbelasteter Familien. Ressourcen und Konzepte halten damit nicht Schritt. 
Zunehmende Zahlen des „Ruhens der Schulpflicht“ werden in den Regionen verzeichnet. Eine 
belastbare Datenlage dazu besteht landesweit nicht. Der Verband sollte an dieser Stelle aktiv werden, 
weil Kinder und Jugendliche in den Systemen verloren gehen und langfristige Folgen zu befürchten 
sind. Aus Sicht besteht an dieser Stelle ein erhebliches fachliches Dilemma: die Verschärfung der 
Problematik muss in Kauf genommen werden, um notwendige Interventionen auszulösen. 
 
Die Projekte "Familienklasse" sind nicht überall wieder gut in Gang gekommen und es zeigen sich 
deutliche Unterschiede, je nachdem, welche Profession die Lehrerposition im jeweiligen Team 
besetzt. Das Land Hessen hat die finanzielle Unterstützung für weitere 28 Klassen ausgelobt, nicht 
alle Möglichkeiten wurden ausgeschöpft.  
 
Die landesweiten Standards für die Diagnostik in allen Förderschwerpunkten sind inzwischen 
veröffentlicht und werden aktuell implementiert. Trotz des Versuches landesweiter Vergleichbarkeit 
sind enorme regional Unterschiede festzustellen. Umsetzungschwierigkeiten sind inzwischen 
erkennbar: u.a. 
- die Kombination mit FS L ist formal nicht möglich,  
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- das Kriterium „Leidensdruck des sozialen Umfeldes“ wird als äußerst fragwürdig eingeschätzt. 
- Schnittstelle zu ASS und zu psychischen Erkrankungen ist nicht eindeutig geregelt, 
Insgesamt werden die Standards als hilfreich wahrgenommen. Formular und Dokumentationsbogen 
sind ein guter Leitfaden für die Erstellung einer förderdiagnostischen Stellungnahme. Im Bereich ESE 
wird aber die hohe Bedeutung einer einzelfallbezogenen Einschätzung/Interpretattion sehr deutlich. 
 
Der Landesreferent hat an den Treffen der AG schulische EH in Hessen (im März in der Schule am 
Geisberg, im November in Knüllwald) teilgenommen.  
 
Das Referententreffen ESE hat im Mai 22 in Präsenz in Hamburg stattgefunden. Der LR hat mit einem 
Beitrag am Bundeskongress im April- online- teilgenommen. Die Teilnahme an der 
Bundesdozierenden-Konferenz musste leider abgesagt werden. 
 
 
Baldur Drolsbach, Landesreferent ESE, LV Hessen 
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3.2 Referat Förderschwerpunkt Sprachheilförderung –  
Dr. Nadine Schulze 

 
Entwicklungen, Ereignisse und Veränderungen im Berichtszeitraum: 
 
Im Bereich Sprache sind für diesen Berichtszeitraum die Folgen des Lockdowns aufgrund der 
Corona-Pandemie bezeichnend. Die sprachheilpädagogische Arbeit konnte weder in Schule und 
Kindergarten, noch in den logopädischen Praxen uneingeschränkt durchgeführt werden. Viele Kinder 
mit Sprach- und Sprechdefiziten erhielten während des Lockdowns keine angemessene Förderung 
vor Schulbeginn, so dass sich nun zum Schriftspracherwerb große phonologische als auch 
lexikalische Defizite bemerkbar machen. Lern- und Entwicklungsrückstände können nur mit 
ausreichend qualifiziertem Personal aufgefangen werden, eine Aufstockung personeller Ressourcen 
fand jedoch nicht ausreichend statt. Neu ist die Verpflichtung zum Besuch eines Vorlaufkurses für 
alle Kinder, die ein Jahr vor Schulbesuch noch nicht über die erforderlichen deutschen 
Sprachkenntnisse verfügen. (Diese Verpflichtung besteht erstmals für Kinder, die nach § 58Abs 1 
Satz 1 des Schulgesetzes zum 1. August 2022 schulpflichtig geworden sind.). Die Durchführung 
dieser Vorlaufkurse wird überwiegend durch Grundschullehrer*innen übernommen und darf 
keinesfalls mit einer Therapie von Sprachentwicklungs-/ Sprechstörungen gleichgesetzt werden.  
 
Die Problematik der Kinder mit Fluchthintergrund nach Verlassen der Intensivklassen stellt weiterhin 
häufig eine große Herausforderung dar. Sprachlich als auch in ihrem Lernverhalten können sie häufig 
trotz zusätzlicher Fördermaßnahmen nicht mit Schüler*innen der Regelklasse ‚mithalten‘ und 
erreichen das Lernziel der Klasse nicht.    
 
Aktuell wird an den interdisziplinären S3-Leitlinien der AWMF zur Therapie von 
Sprachentwicklungsstörungen gearbeitet. An der Bearbeitung und Kommentierung der Texte nehmen 
unterschiedliche Fachgesellschaften auch aus dem nichtmedizinischen Bereich teil. Der Verband für 
Sonderpädagogik wird von Frau Prof. Dr. Lüke vertreten, so dass die Leitlinien und Interessen des 
vds durch Frau Prof. Dr. Lüke und dem gemeinsamen Austausch mit ihr in die Entwicklung der 
AWMF-Leitlinien eingebracht werden können. 
 
Weiterhin stellt das Fehlen personeller und zeitlicher Ressourcen bundesweit ein großes Problem 
dar. Überwiegend werden Diagnostik und Intervention im Bereich Sprache durch fachfremde 
Kolleg*innen durchgeführt.  
 
Während der letzten Treffen der Landesreferent*innen für den Förderbedarf Sprache (Januar 2022, 
März 2022 und Oktober 2022) wurde das Vorgehen zur Bearbeitung des in der 
Bundeshauptversammlung 2021 eingereichten Antrages zur Diagnostik und Förderung 
sprachauffälliger Kinder vor Schulbeginn besprochen sowie über Kriterien für die 
Sprachstandserhebung und Intervention diskutiert. 
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3.3 Referat Förderschwerpunkt Lernen –  
Silvia Fladerer 

 
Entwicklungen, Ergebnisse und Veränderungen im Berichtszeitraum: 
 
Wie bereits im letzten Berichte beschrieben, wurden die Besonderheiten und Schwierigkeiten der 
Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Lernen in Zeiten der Pandemie besonders deutlich. 
Die vielfältigen Aufgaben der allgemeinen Schulen, nicht zuletzt auch durch die wichtige und 
zusätzliche Aufgabe der Beschulung von ukrainischen Kindern, überfordern öfter die Systeme. Es 
besteht die Gefahr, dass die Schüler*innen mit Förderschwerpunkt Lernen in den Hintergrund treten. 
Unterschiedliche Förderprogramme und Fördermöglichkeiten werden additiv eingesetzt. Eine 
sinnvolle Vernetzung bleibt in vielen Arbeitsfeldern oftmals aus. Eine Überforderung der Kolleg*innen 
wird deutlich und die Kollegen der rBFZ werden vermehrt um Beratung nachgefragt.  
 
Nach der Statistik 2020/21 des HKM hat sich die Grundzuweisung an Förderschulen und die 
sonderpädagogische Unterrichtsversorgung an allgemeinen Schulen in den letzten 3 Jahren nur 
unwesentlich verändert. 
Trotzdem berichten Regionen von Ressourcenkürzungen bei der inklusiven Beschulung und einem 
Anstieg der Grundunterrichtsversorgung in den Förderschulen, meist bedingt durch Ansteigen der 
Zahlen in den Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Verteilung der Ressourcen durch die einzelnen SSA 
unterschiedlich gehandhabt werden.  
 
Die Landesreferentin sieht auf Gund der Ressourcenkürzungen oder zumindest Stagnation und der 
Überforderung mancher Systeme die Gefahr, dass die inklusive Beschulung immer weniger 
Akzeptanz in den allgemeinen Schulen findet. 
Auch besteht weiterhin die Befürchtung und der Eindruck, dass die spezifische Fachlichkeit des 
Förderschwerpunktes im Rahmen der rBFZ nicht eindeutig im IU in den Schulen beschrieben und 
verankert ist. Die Grenzen zum Anspruch im Förderbedarf EMS sind in vielen Bereichen nicht 
eindeutig gezogen.  
Die Ressourcen für die lernzieldifferente Beschulung, insbesondere im Sekundarschulbereich und im 
Hinblick auf die zusätzlichen Nachwirkungen der Pandemie ist weiterhin ungenügend. 
 

 
Aktivitäten für den Verband Sonderpädagogik (Landesverband Hessen) / Fortbildungen, 
Gespräche und Treffen: 
 
Seit März 2021 treffen sich die Landesreferent*innen zu einem "Digitalen Stammtisch", jeweils 
verantwortet von den verschiedenen Landesreferaten. Bisher fanden 5 Treffen statt. 
 
Die Bundeshauptversammlung hat im November 2021 zur HV in Pforzheim die Referate Lernen der 
Landesverbände beauftragt eine Erhebung zur Erziehungs- und Bildungssituation der Schüler*innen 
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im Schwerpunkt Lernen in den jeweiligen Bundesländern mit dem Ziel einer bundesweiten 
Standortbestimmung und Vergleichbarkeit durchzuführen. 
Die Landesreferent*innen Lernen haben in ihrem 5. digitalen Treffen im März ‘21 den oben genannten 
Auftrag angenommen und verabredet, eine Übersicht über die Entwicklungen in den einzelnen 
Bundesländern in Anlehnung an die KMK -Empfehlungen 2019 zu erstellen. 
Entsprechende Arbeitsgruppen wurden installiert. 
In den eingerichteten Arbeitsgruppen, an denen die Landesreferentin teilgenommen hat, wurde sich 
digital getroffen und gearbeitet. 
 
Am 22./23.09.2022 trafen sich die Landesreferenten in Präsens in Bad Sassendorf. Hier wurden die 
bisherigen Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengefasst und abgeglichen. Die 
Endfassung steht noch aus.  
 
 
Thema und Fragen zur Diskussion: 
 

⇒ Ressourcen für die inklusive Beschulung und Abzüge im Hinblick auf die ansteigenden 
Schülerzahlen; Stichwort: "kommunizierende Röhren". 

⇒ Kooperative Organisationsformen -IB und Förderschulen - 
⇒ Kompensation und Bearbeitung der durch Schulschließung entstandenen Probleme und evtl. 

entstanden Lern-, und Leistungsrückstände vieler Schüler*innen  
⇒ Erhalt der Fachlichkeit (Personal, Studium, Weiterbildung) sowie die Aufgaben in der 

inklusiven Beschulung 
 

Sonstiges: 
 
Die Landesreferentin wird nicht wieder zur Wahl antreten und verabschiedet sich in der MV 2022. Sie 
bedankt sich herzlich für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
Haiger, November 2022 
Silvia Fladerer 
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3.4 Referat Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung –  
Thorsten Giese 

 
Im Berichtszeitraum Nov. 2020 – Nov. 2022 war zunächst weiterhin die Coronapandemie das 
zentrale Thema. Generell war es sehr schwierig die Verantwortlichen im Hessischen 
Kultusministerium für die Herausforderungen unserer Schulform zu sensibilisieren. 
Hatten wir zu Beginn des Jahres 2020 noch dafür kämpfen müssen, dass die Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf – insbesondere in der Förderschule – überhaupt in 
die Regelungen miteinbezogen werden, waren es zu Beginn des Jahres 2021 die Themen Impfen 
und die verpflichtende Testung in der Schule, welche sehr viel Korrespondenz mit dem Hessischen 
Kultusministerium und den jeweiligen Schulämtern erforderte. Hier hat der gesamte Vorstand des 
vds-hessen intensiv mit den Landesreferaten der Förderschwerpunkte GE und kmE 
zusammengearbeitet. Schließlich konnte erreicht werden, dass die Testung auch in häuslichen 
Kontext durchgeführt werden durfte. Gefühlt haben wir die gesamten Osterferien 2021 damit 
zugebracht dies zu erreichen und erst am Wochenende vor Beginn der Testpflicht wurde uns dies 
zugesagt. 
Diese Auseinandersetzung war aus meiner Sicht ethisch sehr herausfordernd und hat offengelegt, 
dass es dringend erforderlich ist, das Hessische Kultusministerium (weiterhin) zu sensibilisieren, 
welche Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
und körperliche und motorische Entwicklung beschult werden. Es war mitunter schwierig zu erklären, 
dass Schülerinnen und Schüler unserer Schulform teilweise nur mit Übergriffigkeit einem (Nasen)Test 
zuzuführen gewesen wären. Die schon damals geäußerte Bitte auch Lollitests (wie in NRW) einsetzen 
zu dürfen, wurde erst in diesem Jahr (allerdings mit hohen Hürden) und damit zum Ende der 
Pandemie ermöglicht. 
Zum Ende des Jahres 2021 wurde dann der Erlass „Regelung der Diagnostik im 
Entscheidungsverfahren zum Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in allen 
Förderschwerpunkten“ im Amtsblatt veröffentlicht. Die Änderungen in Bezug auf den 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung waren nur kosmetischer Natur. Das Unverständnis des 
Landesreferenten bleibt bestehen – insbesondere konnte nicht geklärt werden, warum ausschließlich 
in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung eine 
verpflichtende Prüfung durch das Staatliche Schulamt zu erfolgen hat. Der vds-hessen und das 
Landesreferat GE werden weiterhin bemüht sein, eine Weiterentwicklung des Erlasses zu erreichen. 
Insbesondere soll die Prozessdiagnostik mehr in den Fokus gestellt werden. 
Scheinbar unabhängig von der neuen Erlasslage steigen die Zahlen der Schülerinnen und Schüler 
an den Förderschulen und in der Inklusion im Bildungsgang Geistige Entwicklung weiter an. Dies ist 
kein hessisches Thema, sondern lässt sich auch bundesweit abbilden. Dadurch entstehen vielfältige 
Probleme. Neben den räumlichen Engpässen und den Personalproblemen ist nun auch die 
Ressourcenverteilung innerhalb der Sonderpädagogik problematisch – Stichwort „kommunizierende 
Röhren“. Die steigenden Schülerzahlen in den Förderschulen vermindert die Ressourcen der 
inklusiven Beschulung. Dies erfordert ein solidarisches Vorgehen aller Landesreferate und der vds-
hessen versucht intensiv dieses Thema zu platzieren, um die Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler mit hoher Qualität weiter zu ermöglichen. 
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Etabliert hat sich der Erlass BzB (Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung) GE. Immer mehr 
Schulamtsbezirke setzen den Erlass regional um. Eine hessenweite Regelung scheint nun immer 
wahrscheinlicher. Damit ist sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, die zuvor inklusiv 
beschult wurden, nun nicht mehr an die Förderschule zurück müssen, um ihre regelhaften 12 
Schulbesuchsjahre zu absolvieren. 
Während unser hessenweites Netzwerk der Schulleitungen der GE-Schulen erst im neuen 
Kalenderjahr wieder in Präsenz tagen wird, haben sich die Landesreferenten aller Bundesländer 
wieder in Präsenz getroffen. Gleichzeitig hat die Pandemie das neue online-Format etabliert und 
zwischen der jährlichen Präsenztagung der Landesreferenten finden nun regelmäßig online-
Sitzungen statt, um einzelne Themen zu besprechen. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
folgende Themenschwerpunkte gesetzt: 

- Kontingentstundentafeln an allen Lern-/ Förderorten in Zusammenhang mit 
Personalressourcen für eine angemessene Unterrichts- und Ganztagsbeschulung 

- therapeutische Versorgung in der (gemeinsamen) Unterrichtszeit 
- Umsetzung der Digitalisierung im Schwerpunkt GE 
- Kriterien/Gelingensbedingungen/Rahmenbedingungen für inklusive Maßnahmen für 

Schülerinnen und Schüler mit schwerster Behinderung 
- Diagnostik unter Beachtung der ICF, unter anderem auch mit dem Fokus auf Schülerinnen 

und Schüler mit komplexer Beeinträchtigung 
- Fachkräftemangel 

Durch den fortschreitenden Abbau der Schülerschaft an Schulen mit dem Bildungsgang Lernen 
werden die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Förderschulangebot immer 
mehr an Bedeutung bekommen. Noch gibt es etwa 1000 Schülerinnen und Schüler mehr an 
hessischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen als an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und gleichzeitig übersteigt die Klassenanzahl der Schulen 
mit dem Bildungsgang Geistige Entwicklung die Klassenanzahl der Förderschulen mit dem 
Bildungsgang Lernen um mehr als 200. 
 
 
Friedberg, 11.11.2022 
 
Thorsten Giese 
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3.5 Referat Förderschwerpunkt Sehen –  
Stephan Lux 

 
Ein Schwerpunkt der Arbeit im Referat Förderschwerpunkt Sehen umfasste den Erhalt 
fachspezifischer Qualifikationen im Bereich FS Sehen und den Erhalt universitärer Ausbildung Thema 
im Bereich FS Sehen. 
 
In den 5 bundesweiten Ausbildungsstätten (Hamburg, Berlin, Dortmund und Heidelberg) für die 
Lehramtsstudiengänge der Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt Sehen müssen 
ausreichend Ausbildungskapazitäten vorgehalten werden, damit die Bundesländer mitversorgt 
werden können, die keine eigene Ausbildung in diesen Förderschwerpunkten anbieten. Die einzelnen 
Universtäten fahren jedoch Personalressourcen herunter. Lediglich Bayern hat in Würzburg seit 2020 
eine Studienort für Blinden- und Sehbehinderung eingerichtet. 
Die dringend benötigten berufsbegleitende Qualifikation zum  Förderschullehrerin  und -lehrer im FS 
Sehen im Land Hessen wurde durch die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Masterstudiengang in 
Kooperation mit der Phillips-Universität Marburg eingerichtet. Seit dem Schuljahr 22/23 wird diese 
Qualifizierung durch das HKM finanziert, die Schulen jedoch nur mit jeweils 2 Debuts- Stunden 
ausgestattet. Dies stellt für die Schulen ein erhebliches Problem dar, den Kolleg*innen ein neben ihrer 
Arbeit zu bewältigendes Studium zu ermöglichen. 
 
Die Situation der 3 öffentlichen hessischen Schulen (Frankfurt, Homberg, Friedberg) mit dem 
Förderschwerpunkt Sehen stellt sich wie folgt dar: 
65 % aller sehbehinderten und blinden Schüler werden in Regelschulen oder anderen Förderschulen 
unterrichtet und ambulant durch die üBFs beraten und unterstützt. Die Schülerzahlen verzeichnen 
eine deutliche Steigerung im Bereich der üBFZs und IBs, in den Einrichtungen bleiben sie konstant 
auf dem Niveau der Vorjahre.  
Die Stellen für die üBFZs sind seit Jahren gedeckelt, obwohl die Anfragen auf Beratung, 
Unterstützung und Diagnostik stetig ansteigen, so dass diese die üBFzs nicht vollständig bedienen 
können.  
Schwierigkeiten in der inhaltlichen pädagogischen Arbeit im inklusiven Unterricht ergeben sich u.a. 
auch dadurch, dass Inhalte eines spezifischen Curriculums nur unzureichend vor Ort vermittelt 
werden können und Möglichkeiten für überregionale Schülerseminare fehlen. 
  
An den 3 öffentlichen Schulen (Frankfurt, Homberg, Friedberg) verändert sich die Struktur der 
Schüler*innen in den letzten Jahren deutlich. Es werden zunehmend Schülerinnen und Schüler mit 
zusätzlich schweren Beeinträchtigungen oder mit dem zusätzlichen FS sozial-emotionale 
Entwicklung in den Förderschulen unterrichtet. Zudem hat die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
mit kortikaler Beeinträchtigung des Sehens und visuellen Wahrnehmung (CVI) zugenommen. 
Während die schulische Diagnostik und Förderung von CVI sich entwickelt, bleibt die Akzeptanz im 
medizinischen Bereich gering. Ebenfalls fehlt die Aufnahme in die Sozialgesetzgebung. 
 



 

17 
 
 

An den Schulen melden sich vermehrt blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche von 
Flüchtlingen aus Syrien und der Ukraine verschiedenen Alters ohne Deutschkenntnisse und 
Kenntnisse eines Schriftsystems an. Der Aufbau von spezifischen DAZ Kursen oder evtl. 
Einzelbetreuung ist schwierig und bedarf zusätzlicher personeller Ressourcen von Fachkräften.  
 
Im Jahr 2020 ist die Hermann-Herzogschule in FFM, die für Südhessen zuständige Schule, in ihren 
Neubau gezogen. Dort sind das üBFZ und Klassen für Schüler*innen mit dem FS Sehen und 
lernzielgleicher Beschulung untergebracht. 
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3.6 Referat Förderschwerpunkt Hören –  
Dietmar Schleicher (Stellv.) 

 

Zu Beginn meines Berichtes möchte ich an Steffi Pfab erinnern, die nach unserer letzten 
Mitgliederversammlung am 20.Mai 2021 nach schwerer Krankheit im Alter von 44 Jahren verstarb. 
Steffi war eine engagierte Kollegin an ihrer Schule in Homberg und im vds LV-Hessen, dem sie 
2013 beigetreten ist. Seit 2016 war sie Landesreferentin für Hörgeschädigtenpädagogik. Sie 
hinterlässt in unserem Verband eine große Lücke. Im Namen der Familie darf ich allen aus unserem 
Verband danken, die Steffi durch ihre Anteilnahme gewürdigt und ihrer gedacht haben. 
 
Als Steffis Stellvertreter und ehemaliger Landesreferent habe ich die Aufgaben des Referats Hören 
wieder übernommen. Es war Steffi wichtig, dass die Hörgeschädigtenpädagogik im vds weiterhin 
eine Stimme haben wird. 
 
Entwicklungen, Ereignisse und Veränderungen im Berichtszeitraum 2021 - 2022 
 

(1) An den vier hessischen Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören sind die 
Schüler:innenzahlen im Berichtszeitraum weitestgehend konstant geblieben, wobei es 
regionale Unterschiede gibt. Der weitaus größere Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 
Hörschädigung wird inklusiv oder im Rahmen Vorbeugender Maßnahmen beschult.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nach der Frühförderung ein deutlich höherer 
Anteil in eine allgemeine Grundschule eingeschult wird, als der prozentuale Anteil in der 
Gesamtschüler:innenzahl an allgemeinen Schulen.  

 
(2) Fort- und Weiterbildung Fachrichtung Hören 

Im letzten Bericht zur MV wurde über die Gespräche bezüglich der Fort- und Weiterbildung 
der kleinen Fachrichtungen berichtet. Die Fachreferate Hören, Sehen und KmE haben sich 
gemeinsam mit der ehemaligen Vorsitzenden I. Holler-Zittlau und Unterstützung des 
Vorstands intensiv hierfür eingesetzt. Es ist ein großer Erfolg, dass es für die 
Hörgeschädigtenpädagigk diese Fort- und Weiterbildung gegeben hat. Es ist auch gelungen, 
dass für den Fachrichtungsanteil Hören die Pädagogische Hochschule Heidelberg für die 
Ausbildung und Prüfung verantwortlich sein konnte. Die Fachrichtung Hören wurde 
implementiert in der Weiterbildung zum Erwerb des Förderschullehramt, als 
Weiterbildungsangebot für Förderschullehrkräfte ohne Fachrichtung Hören sowie für 
Lehrkräfte anderer Lehrämter, die an den vier Schulen mit Förderschwerpunkt Hören tätig 
sind. Diese Weiterbildung im Bereich Hören ist abgeschlossen und alle Teilnehmer:innen 
habe mit Erfolg bestanden.  
 

(3) Wahlpflichtfach / Wahlfach Deutsche Gebärdensprache 
Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss vom 7.10.2021 "Empfehlungen zu curriculären 
Vorgaben eines kompentenzorientierten Wahlpflicht- oder Wahlfaches Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) für die Sekundarstufe I" verabschiedet. 
Die Empfehlungen sollen den Ländern bei Einführung des Wahlpflicht- oder Wahlfaches DGS 
Hilfestellungen für die Erarbeitung eines länderspezifischen Curriculums und für 
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Qualitätsentwicklungsmaßnahmen geben. Weiterhin ist damit seitens der KMK anerkannt, 
dass DGS ein Wahlfach oder Wahlpflichtfach sein kann. 
Die aktuellen Entwicklungen zur Umsetzung dieser Empfehlung sind sehr unterschiedlich. In 
Hessen gibt es keine offiziellen Verlautbarungen zur Umsetzung. 
 

(4) Wechsel Schulleitungen 
An zwei Schulen gab es einen Wechsel der Schulleitungen auf Grund von Pensionierungen. 
Manfred Drach von der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg hat den Staffelstab an 
Bernhard Hohl übergeben und ich habe ihn an der Hermann-Schafft-Schule an Wolfgang 
Ernst weitergeben. Beide Nachfolger waren als Konrektoren bereits Mitglieder der 
Schulleitung. 
 

Aktivitäten für den Verband Sonderpädagogik (Landesverband Hessen) / Fortbildungen, 
Gespräche und Treffen  
Ein Treffen der Landesreferentinnen und Landesreferenten Hören war im Berichtszeitraum nur 
digital möglich. Das Bundesreferat Hören hat sich mit einem Workshop zur Deutschen 
Gebärdensprache am Bundeskongress beteiligt. Für den Dezember ist nun ein Treffen in Homberg 
(Efze) mit Vertreterinnen von acht Bundesländern geplant. Hier wird ein Schwerpunkt das Thema 
DGS (Deutsche Gebärdensprache) als Wahl- /Wahlpflichtfach bilden- 
 
Sonstiges  
Projekt „Ohrenstark“ 
Das Programm wird für Schüler:innen mit Hörbehinderung, die inklusiv beschult werden, angeboten. 
Träger ist die Frankfurter Stiftung. Die Angebote sollen dazu beitragen die Schüler:innen im Sinne 
des Empowerments zu stärken und ihnen auch Inhalte der Hörgeschädigtenkunde vermitteln. Im 
vergangenen Jahr gab es ein Vorläuferprogramm, welches über das HSM finanziert wurde und von 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wissenschaftlich begleitet wurde. Auf der Grundlage der 
Erfahrungen und Erkenntnisse wurde das Programm inhaltlich in diesem Jahr erweitert. Weiterhin 
fand eine Trainerausbildung statt. Die Trainer:innen sind in der Regel selbst betroffen und bringen 
pädagogische Vorkenntnisse mit. Die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören kooperieren nach 
ihren Möglichkeiten. 
 
Weitergehende Informationen sind zu finden: 
Medien des HKM (https://kultusministerium.hessen.de/schule-aktuell-fuer-eltern-august-2022) und in 
Newsletter Schule aktuell, Lehrkräfte, Sep 22, sowie Nichtamtlicher Teil des Amtsblattes Sep 22 
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3.7 Referat Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung –  
Bastian Lehmann 

 
Im betreffenden Berichtszeitraum bildeten insbesondere die beiden Themenfelder Diagnostik sowie 
Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs unter Pandemiebedingungen inhaltliche 
Arbeitsschwerpunkte.  
 

I) Diagnostik 
 
Mit HKM-Erlass vom 13. Oktober 2021 zur "Regelung der Diagnostik im Entscheidungsverfahren zum 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in allen Förderschwerpunkten" wurden die fachlichen 
Kriterien der Diagnostik auch für den Förderschwerpunkt kmE definiert und im Rahmen einer 
Implementierungsveranstaltung vorgestellt und erläutert. Die zeitliche Terminierung der 
Implementierung unmittelbar vor Beginn des aktuellen Entscheidungsverfahrens erschien dabei        - 
- insbesondere unter Beachtung der resultierenden inhaltlichen Neuerungen sowie den 
Notwendigkeiten der verbindlichen Umsetzung - als "suboptimal". In Zusammenarbeit mit dem HKM-
Experten wurden kritisch-konstruktive Anmerkungen formuliert, die nachfolgend im Rahmen einer 
Reflexionsveranstaltung mit der Fachabteilung als Diskussionsgrundlagen eingebracht wurden. 
Für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung fand auf Initiative und Einladung 
der HKM-Experten am 30. März 2022 ein landesweites Austauschforum in digitaler Form statt. Bei 
der inhaltlichen Vorbereitung und Durchführung konnte ich unterstützend tätig sein. An den 
Diskussionen nahmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus Förderschule, rBFZ und üBFZ mit 
großem Engagement teil. Es wurden verschiedene Gesichtspunkte definiert, die weiterführend als 
fachliche Grundlage dienen können, um die Verbandsposition in entsprechende inhaltliche Prozesse 
einzubringen:  

a. Aspekt: Spannungsfeld Feststellungs- vs. Förderdiagnostik; 
b. Aspekt: Problem der Validität gängiger Testverfahren für SuS mit Förderanspruch kmE; 
c. Aspekt: Kategorien einer "bedarfsgerechten" KME-Förderdiagnostik; 
d. Aspekt: Sicherung & Entwicklung d. fachlichen (Diagnostik-)Kompetenzen im 

Förderschwerpunkt; 
e. Aspekt: personengebundene Ressource. 

Darüber hinaus besteht ein Konsens über die Sinnhaftigkeit eines regelmäßigen Konferierens der 
üBFZ-Leitungen im Förderschwerpunkt kmE. Inwiefern die Organisation und Umsetzung erfolgen, ist 
derzeit noch unklar. 

 
II) Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs 

 
Durch intensives Bemühen konnten der Fachabteilung Optionen der Einzelfallregelung hinsichtlich 
der pandemiebedingten Beschulungssitutation für SuS im Förderschwerpunkt kmE aufgezeigt 
werden, die u.a. im Erlass vom 12.Mai 2021 rechtliche Umsetzung erfuhren (Bsp. Testung im 
Elternhaus, individuelle Befreiung von der Maskenpflicht). 
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III) Landesausschuss 
 
Im vds Landesverband Hessen habe ich regelmäßig an den Landesausschusssitzung teilgenommen. 
Die Mitarbeit im Landesverband ist weiterhin von dem Bemühen geprägt, den Landesvorstand bei 
der Vertretung der Verbandspositionen zu unterstützen. Durch eine intensive Zusammenarbeit und 
Absprache mit dem Landesvorsitzenden konnten für den Förderschwerpunkt kmE aktuell relevante 
und erstrebenswerte inhaltliche Aspekte definiert und formuliert werden, die u.a. als Teilbeitrag 
gegenüber dem Hessischen Kultusministerium im Rahmen der Ministergespräche eingebracht 
wurden.  

 
IV) Treffen der kmE-Landesreferentinnen/-referenten 

 
Am 24.09.2021 wurde nach einjährigem Pausieren ein Treffen der kmE-Landesreferentinnen und 
-referenten in digitaler Form verwirklicht, bei dem zahlreiche Bundesländer vertreten waren. Der 
Bundesreferent M. Kolshorn gab bekannt, weiterhin das Amt ausüben zu wollen. Inhaltlich erfolgten 
ein Erfahrungsaustausch und Diskussionen zu folgenden Themen: Unterricht von SuS mit 
Förderschwerpunkt kmE unter Pandemiebedingungen; genereller (bundesweiter) Mangel an 
Lehrkräften mit studierter Fachrichtung kmE; Antrag, Organisation & Einsatz von Teilhabeassistenzen 
(Möglichkeiten der Poolbildungen u.a.). 
 
Am 23.09.2022 fand ein weiteres, digitales Zusammentreffen statt, bei dem inhaltlich über die 
Realisierung einer mehrtägigen Tagung in Präsenzform entschieden wurde. Diese ist vom 
23.03.2023 bis 25.03.2023 in Erfurt terminiert. Es konnte bereits eine Tagesordnung mit folgenden 
TOPs erarbeitet werden: Diagnostik im Förderschwerpunkt; Schwerstbehinderung im Kontext von 
Förderzentrumsarbeit kmE; Schulbegleitung und BTHG; Therapie am Förderzentrum und in der 
Inklusion; Sicherung der Fachlichkeit im Förderschwerpunkt; KMK und kmE. 
 

V) Sonderpädagogischer Kongress des vds 
   
Für den bundesweiten sonderpädagogischen vds-Kongress vom 28.04.-30.04.2022 habe ich 
zusammen mit Karl-Ludwig Rabe einen Workshop zum Thema "Inklusive Bildung im 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung - gemeinsames Anliegen in der 
schulischen Umsetzung" konzipiert und durchgeführt. 

 

VI) Ausblick 

Als besonders wichtige Themen zur Diskussion der kommenden Zeit erscheinen mir:  

• Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit inklusiver Beschulung 
(auch: steigende Schülerzahlen in den Bereichen gE und kmE)  

• Beschulung von Schülern/Schülerinnen mit der Diagnose Autismus im Förderschwerpunkt 
kmE 

• Rolle der SfkmE/ üBFZ in den Inklusiven Schulbündnissen 

Vor- und Nachteile von Schulen mit besonderem Schwerpunkt (allgemeine Schulen)  
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3.8 Referat Förderschwerpunkt Pädagogik bei Krankheit –  
Petra Zimmermann 

 
Die Richtlinien für Unterricht und Erziehung kranker Schülerinnen und Schüler, die seit Oktober 2021 
in Kraft getreten sind, stellen die Grundlage für die Weiterentwicklung der Arbeitsstrukturen für die 
Schulen für Kranke. Insbesondere der Aufgabenbereich der Wiedereingliederung steht stärker im 
Fokus. Wiedereingliederungsgespräche sowie die Abschlussberichte führen schon jetzt zu einer 
bemerkenswerten Qualitätssteigerung.  
Nicht überwindbare Hürden sind zurzeit die Fluktuation der Patientinnen und Patienten und die damit 
verbundene hohe Anzahl der Gespräche, die für die Schülerinnen und Schüler organisiert und 
umgesetzt werden müssen. Die Präsenz sowohl von Vertreterinnen und Vertretern der Klinik als auch 
von der allgemeinen Schule, ist noch nicht durchgängig bei den Gesprächen gegeben. Die 
Kooperation mit den regionalen BFZ ist zur Zeit noch im Aufbau. Die Möglichkeit von 
Videokonferenzen ist sehr hilfreich und wird bei Bedarf eingesetzt. 
Die Anzahl der überregionalen BFZ für Hessen ist nicht ausreichend. Da die Zuständigkeiten der 
Kliniken in der medizinischen Versorgung nicht mit denen der üBFZ- Struktur kongruent sind, müssen 
zusätzliche Kooperationsstrukturen geschaffen werden. Ein Abgleich der Zuständigkeiten wäre 
wünschenswert, scheint aber nicht umsetzbar zu sein. 
Zurzeit kommt es zu einer Erhöhung der Schülerinnen und Schülern mit komplexen psychiatrischen 
Krankheitsbildern. Da diese aufgrund ihres intensiven Krankheitsbildes nicht in Tageskliniken 
aufgenommen werden und gleichzeitig die stationären Kapazitäten jedoch keine 
Aufnahmekapazitäten mehr vorweisen, sind diese Kinder und Jugendliche medizinisch nicht versorgt. 
Die schulische Versorgung durch die Schulen für kranke Schülerinnen und Schüler ist nicht 
sichergestellt, das schulische Angebot kommt bei ihnen nicht an. 
Moderne Schulhäuser sind an verschiedenen Standpunkten begrüßenswerter Weise entstanden und 
steigern die Arbeitsbedingungen für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte erheblich. (St. Lioba-
Schule in Frankfurt, Paula-Fürst-Schule in Hanau, Peter-Härtling-Schule in Riedstadt) 
Die Missstände im Gesundheitswesen und in den Kliniken, wie Therapeuten-, Pflegekraft- und 
Ärztemangel haben immer auch negative Auswirkungen auf die Schulen, die wiederum auf diese 
Veränderungen reagieren müssen.  
 
Petra Zimmermann, Landesreferentin Pädagogik bei Krankheit   14.11.2022 
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3.9 Referat Gemeinsames Lernen –  
Beate Golle 

 
Entwicklungen, Ereignisse und Veränderungen im Berichtszeitraum: 
Seit etwas über einem Jahr findet an den hessischen Schulen wieder Präsenzunterricht statt; es 
konnten gemeinsame Aktivitäten, Klassenfahrten, teilweise auch in Kooperation mit 
Schulsozialarbeit, nachgeholt werden.   
Dies war insbesondere für die Klassen, die sich im vorangegangenen Schuljahr neu 
zusammengesetzt hatten, sehr wichtig. Denn vorher gab es kaum Möglichkeiten des neu 
Kennenlernens, des Austausches, der gemeinsamen Aktivität, des gemeinsamen Lernens; 
Klassengemeinschaften konnten sich noch nicht neu bilden, da die Interaktion fehlte. 
 
Langsam kehrt ein Vertrauen der Schülerinnen und Schüler zurück; zu wissen, die Schulen sind 
wieder geöffnet -dort treffe ich meine Freund*Innen, meine (bekannten) Lehrkräfte. Der Lernort, der 
sich zuhause etabliert hatte, kehrt wieder in die Schulen zurück.  
Dort kann auch wieder gemeinsam gelernt werden: Es dürfen wieder zwei Lehrkräfte in einer Klasse 
präsent sein, besondere Förderung muss nicht mehr zwangsläufig in einer Einzelsituation erfolgen, 
sondern kann je nach Bedarf und Situation im Klassenverband als Gemeinsamer Unterricht in Form 
von „Team Teaching“ o.ä. oder als individuelle Förderung in einer Kleingruppe oder als 
Einzelförderung stattfinden. 
Gemeinsam zu lernen bedeutet auch, Unterrichtsinhalte gemeinsam zu erarbeiten und ist für 
Schülerinnen und Schüler vielfach fruchtbarer als das alleinige Aneignen von Lerninhalten mittels 
eines Buches.  
Vergessen scheinen inzwischen die positiven Auswirkungen, die der Wechselunterricht in halber 
Klassenstärke mit sich brachte. Hier erschienen Aufmerksamkeit und individueller Lernzuwachs in 
einer ruhigen Arbeitsatmosphäre um Einiges höher als in den inzwischen zurückgekehrten Klassen 
in voller Gruppenstärke, je nach Schulform mit bis zu 31 Schülerinnen und Schülern. 
Lernen in kleinen Gruppen, wie es im Wechselunterricht vorgeschrieben war, hat vielen 
Schüler*innen gut gefallen und den Lernzuwachs erhöht – die Aufmerksamkeitsspanne war größer, 
jede befand sich im Blick der Lehrenden und die Anzahl mündlicher Beiträge einer Schüler*in stieg 
im Verhältnis zu vorher. Lehrer*innen hatten in einer kleineren Lerngruppe einen besseren Zugang 
zu Schüler*innen und mehr Zeit für Einzelne. Der Anteil von Verhaltensauffälligkeiten und 
Unterrichtsstörungen an der allgemeinen Schule ging in diesen kleinen Lerngruppen stark zurück.  
 
Der Austausch im multiprofessionellen Team findet wieder statt; Schulpsychologe, 
Schulsozialarbeiter*innen und UBUS Kräfte kommen wieder in Präsenz an die Schulen und sind 
direkte und gefragte Ansprechpartner*Innen. 
Auch die wichtigen Übergabegespräche zwischen Kindergarten und Schule sowie mit der 
weiterführenden Schule (Sekundarstufe eins oder Berufsvorbereitung u. Sekundarstufe zwei) werden 
wieder in Präsenz durchgeführt. 
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Aktivitäten für den Verband Sonderpädagogik (Landesverband Hessen) / Fortbildungen, 
Gespräche und Treffen: 
 
Geplant: Austausch mit Martina Lummel-Deutschle vom vds Rheinland-Pfalz, 
Landesreferentin für Gemeinsamen Unterricht 
 
 
 
Themen zur Diskussion: 
generelle Reduktion von Klassengrößen an Regelschulen zur Förderung eines besseren Lernklimas 
sowie Verringerung von Verhaltensauffälligkeiten / Unterrichtsstörungen durch Schüler*innen mit und 
ohne Förderbedarf 
 
Gemeinsames Lernen in Form von TeamTeaching und anderen sinnvollen Unterrichtsgestaltungen 
– Wie kann dies zu einer erhöhten Lernmotivation beitragen und Lernzuwachs steigern? 
 
 
Beate Golle im November 2022  
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3.10 Referat Aus-/ Fort- und Weiterbildung –  
Monika Glück-Arndt 

 
Veranstaltungen und Arbeitsvorhaben auf Bundes- und Landesebene 
 

1. Bundesebene 
Im Mai 2021 (Videokonferenz), September 2021 (Hybrid) und im Mai 2022 (Präsenz) fanden die 
Arbeitstreffen der Landesreferenten für Aus-, Fort- und Weiterbildung in Lübeck (2021) und in 
Frankfurt a.M. (2022) statt. 

 

Die Arbeitstagung in Lübeck (2021) umfasste folgende Schwerpunkte: 
1. Länderübergreifender Austausch und Einschätzung zu spezifischen Bereichen der 
Lehrerbildung im Lehramtstyp 6 Sonderpädagogik (KMK). (In Hessen gilt L 5 für das Lehramt 
für Förderpädagogik).  

2. Fachaustausch mit Günther Barth (Referent Lernen vds NRW und Fortbildner) zum 
Thema: Rollen und Aufgabenverständnis von Lehrkräften Förderpädagogik in der Inklusion. 

3. Referats- und verbandsbezogene Tätigkeiten und Aufgaben im Referat AFW 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Bestandsaufnahme aus dem Bereich Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und des intensiven Austausches wurden folgende Arbeitsergebnisse erzielt: 

• Überarbeitung des Positionspapieres Berufsbild Sonderpädagog*innen im inklusiven 
Bildungssystem  

• Formulierung von referatsrelevanten HV-Anträgen u.a. zu diesen Themen 
o Aussprache zum Antrag „Gewährleistung sonderpädagogischer Expertise im 

berufsorientierenden und berufsbildenden Bereich sowie beim Übergang in die 
Arbeitswelt“ NRW + AFW 

o Aussprache zum Thema: Fachliche Anbindung von SoPäd an das Förderzentrum – 
oder eine strukturelle Verankerung an der Regelschule (Sicherung der Fachlichkeit, 
Dienstaufsicht, Fachaufsicht, Besoldung …) 
 

Die Arbeitstagung in Frankfurt a. M. (2022) wurde in Absprache mit dem Vorstand vds Hessen von 
Monika Glück-Arndt und Ines Homburg organisiert und fand in den Räumen der Hessischen 
Lehrkräfteakademie vom 22.-25. Mai 22 in Frankfurt statt.  An einem informellen Treffen zum 
Tagungsbeginn in Frankfurt hat Uwe Simon den Vorstand vertreten. Am Fachaustausch hat Lutz 
Rabe teilgenommen. Thematisch wurden u.a. folgende Schwerpunkte bearbeitet: 

1. Länderübergreifender Austausch und Einschätzung zu spezifischen Bereichen der 
Lehrerbildung im Lehramtstyp 6 Sonderpädagogik 

2. Fachaustausch mit 
a. Austausch mit Kolleginnen u. Kollegen aus hessischen Studienseminaren zum 

Thema: Kooperation von Lehrkräften, Ausbildung von Lehrkräften im 
Vorbereitungsdienst (LiV) Lehramt Förderschule in einem inklusiven Setting – 
Ausbildung von Lehrkräften Förderschule in und für die Inklusion. Teilgenommen hat 
u.a. Simone Schappel, Leiterin des Sachgebietes I.2-2, Hessische 
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Lehrkräfteakademie, Kolleginnen und Kollegen aus hessischen Studienseminaren und 
Lutz Rabe. 

b. Austausch zum Thema Ausbildung von Lehrkräften für die Inklusion. Positionen 
– Erfahrungen aus den jeweiligen Arbeitsfeldern (Phasen I, II oder III)  - Ausblick 
– Goethe Universität. Teilgenommen haben von der Goethe Universität Prof. D. 
Katzenbach, Prof. I. Hardy, Constanze Fuchs, Stefan Klings sowie von der TU 
Darmstadt Prof. K. Adl-Amini. Fachimpuls von D. Katzenbach Überlegungen zur 
Arbeitsteilung zwischen Lehrkräften mit Regelschullehramt und Lehrkräften für 
Sonderpädagogik in der Inklusion. 

3. Referats- und verbandsbezogene Tätigkeiten und Aufgaben im Referat AFW, u.a. HV 
Anträge, Positionspapier, Planung Treffen 2023 in Baden Württemberg  

4. In der Ausgabe 8/2022 der Zeitschrift für Heilpädagogik ist ein ausführlicher Bericht des 
Treffens veröffentlicht. 

 

2. Landesebene 
Im Berichtszeitraum 2020-22 hat die Landesreferentin an Tagungen und Fachgesprächen zum 
Thema Lehrerbildung sowie an den Landesausschusssitzungen des vds Hessen teilgenommen.  
 
Eine vds Arbeitsgruppe zum Thema Lehrkräftebildung hat sich regelmäßig in Videokonferenzen 
getroffen. Teilnehmende sind Phillip Schulz (Universität Gießen), Ines Homburg (Studienseminar 
GHRF Fulda, stellvertretende Landesreferentin AFW Hessen) und Monika Glück-Arndt 
(Landesreferentin AFW Hessen). Bearbeitet wurde in dieser Arbeitsgruppe u.a. die Stellungnahme 
des vds Hessen zur Novellierung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. Die Arbeitsgruppe 
besteht fort und beschäftigt sich u.a. mit Fragen zur Umsetzung des Praxissemesters und zum Aufbau 
der neuen Studienstätte Sonderpädagogik an der Universität Kassel. 
 
 

3. Aktuelle Entwicklung auf Landesebene 
 
1., 2. und 3. Phase 
 
Von besonderer Bedeutung in diesem Berichtszeitraum ist die Novellierung des Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes. Dazu hat der Vorstand vds Hessen fristgerecht eine Stellungnahme des 
Verbandes eingereicht, unter Zuarbeit der oben benannten verbandsinternen Arbeitsgruppe.  
 
Die Novellierung des Hessische Lehrkräftebildungsgesetzes, sowie die entsprechende 
Umsetzungsverordnung sind im Mai 2022 in Kraft getreten und beziehen sich auf alle drei Phasen 
der Lehrkräftebildung. 
 
Relevant für den Themenbereich Lehramt Förderpädagogik ist u.a. die Umsetzung des 
Praxissemesters an allen Universitäten, der Aufbau einer neuen Studienstätte für das Lehramt 
Förderpädagogik an der Universität Kassel und die in der Novellierung formulierte Absicht, zukünftig 
alle Förderschwerpunkte in Hessen auszubilden. 
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Das Lehramt L5 wird mit dem novellierten Hess. Lehrkräftebildungsgesetz unter der Bezeichnung 
„Lehramt für Förderpädagogik“ – anstelle „Lehramt an Förderschulen“ - geführt. 
 
Abrufbar ist das novellierte Hessische Lehrkräftebildungsgesetz unter 
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LehrBiGHE2011V3IVZ 
 
Zum Einstellungsjahrgang November 2022 hat sich eine deutlich höhere Zahl von Studierenden 
Lehramt Förderpädagogik für den Vorbereitungsdienst in Hessen beworben.  Alle Bewerber*innen 
haben ein Ausbildungsangebot erhalten. An den Universitäten wird der „Aufwuchs“ der 
Studierendenzahlen u.a. sichtbar in einer deutlich höheren Zahl von Anmeldungen zum I. 
Staatsexamen. Nach wie vor gleichen die Absolventen mit II. Staatsexamen nicht den Bedarf an 
Stellen im Lehramt Förderpädagogik aus. 
 
Zeitschrift Behindertenpädagogik – Abschnitt ‚Aus der Praxis – für die Praxis‘  
Erfreulich ist die kontinuierliche Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen impulsgebende Beiträge 
für den Praxisteil der bhp zu schreiben. Mitglieder der Hessenredaktion sind aktuell: Stefan Klings 
(Goethe Universität), Thomas Loscher, Phillip Schulz (Uni Gießen, inzwischen im 
Vorbereitungsdienst in Marburg, Nadine Schulze, Monika Glück-Arndt. Den Kontakt zwischen der 
Hessenredaktion und dem Vorstand hält Lena Briel. 
 
Die Hessenredaktion der Zeitschrift Behindertenpädagogik nimmt Beiträge zu aktuellen 
schulischen Themen und Berichte aus der Schulpraxis, nach Absprache, gerne in die langfristige 
Planung auf. Zudem möchten wir das Redaktionsteam der sogenannten „Hessenredaktion“ erweitern 
– Interessierte Kolleg*innen bitten wir um Kontaktaufnahmen. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt 
mit uns auf – wir freuen uns über Beiträge oder auch eine Mitarbeit in unserem Team.  
 
Für das Team der Hessenredaktion bhp Monika Glück-Arndt mail glueck-arndt@vds-hessen.com 
 
Frankfurt a.M., 10.11.2022, gez. M. Glück-Arndt 
 
  

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LehrBiGHE2011V3IVZ
mailto:glueck-arndt@vds-hessen.com
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4. Anträge 
 

Antrag 1         Vorstand, Referate, LA 
 

UN-BRK – Artikel 24 –  
Sicherstellung und Ausbau der sonderpädagogischen Kompetenzen und Ressourcen 

 
Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich beim HKM und auf allen politischen Ebenen dafür ein, 
dass die sonderpädagogische Fachlichkeit einschließlich der notwendigen Ressourcen für eine 
gelingende Realisierung des Artikels 24 der UN-BRK zwingend vorgehalten und bereitgestellt wird.   
 
Begründung:   
Die Realisierung des Artikels 24 der UN-BRK auf allen Ebenen des allgemeinen Erziehungs- und 
Bildungssystem verlangt sonderpädagogische Professionalität, für Menschen mit Behinderungen und 
für Menschen, die von Behinderung bedroht, insbesondere vor dem Hintergrund veränderter 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und sozialer Lebenslagen mit einhergehenden sozialen und 
psychischen Beeinträchtigungen und prekären Lebenssituationen.  
 
angenommen 
 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 2       Referate AFW, Sehen, Hören, kmE 
 

 
Lehrkräfteausbildung L5: Qualitätssicherungen in den sonderpädagogischen 

Fachrichtungen, insbesondere Hören, Sehen und kmE 
 

Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich vor dem Hintergrund des novellierten Hessischen 
Lehrkräftebildungsgesetzes dafür ein, dass…  
 

a) …die im Hessischen Lehrkräftebildungsgesetz (HLbG)1 genannten universitären 
Ausbildungsstätten sicherstellen, dass Studiengänge für die Fachrichtungen Hören, Sehen 
und körperliche und motorischen Entwicklung in Hessen angeboten werden (§ 14, Studium 
für das Lehramt für Förderpädagogik).  
…die Qualität der bestehenden Studienangebote in allen Fachrichtungen erhalten bleibt. 
 

b) …in der 2. Ausbildungsphase (Ausbildung der Lehrkräfte mit dem Lehramt für 
Förderpädagogik) die Ausbildungsmöglichkeiten und fachrichtungsspezifischen Inhalte 
eingerichtet, erweitert und verbessert werden. 
 

c) …die Weiterbildungsangebote in den genannten Fachrichtungen in der dritten Phase 
ausgebaut und verstetigt werden (dritte Phase). Dabei sollen die Angebote für alle Lehrkräfte 
geöffnet werden.  

 
 
Begründung: 
Das novellierte Hessische Lehrkräftebildungsgesetz sieht vor, dass zukünftig in Hessen alle 
sonderpädagogischen Fachrichtungen für das Lehramt Förderpädagogik studiert werden können. 
Aktuell und voraussichtlich auch zukünftig besteht im Lehramt Förderpädagogik ein schwerwiegender 
Lehrkräftemangel. Um die Qualität der Ausbildung und die Attraktivität der Lehrkräfteausbildung im 
Lehramt Förderpädagogik zu erhöhen und zu sichern, müssen folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: 

• In den einzelnen Studienstätten ist es erforderlich, dass die Lehrstühle und Fachbereiche gut 
ausgestattet sind und damit Forschungsstärke, gute Theorie- und Praxisvernetzung und in 
den Studienordnungen Flexibilität und Angebotsbreite garantieren. Das erhöht die Attraktivität 
der hessischen Studienstätten für Studierende, Dozent:innen und Wissenschaftler:innen aus 
dem deutschsprachigen Raum.  

• Einhergehend mit dem Aufbau einer neuen Studienstätte in Kassel und der Ausweitung der 
Lehrstühle in Hessen ist es notwendig, die bislang schon erhöhten Kapazitäten von 

 
1 Hessisches Lehrkräftebildungsgesetz (HLbG) in der Fassung vom 28. September 2011 
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 26.05.2022 bis 31.12.2029 
Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2022 (GVBl. S. 286) 
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LehrBiGHE2011V3IVZ (abgerufen 17.10.2022) 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LehrBiGHE2011V3IVZ
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Studierendenzahlen und von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst zu verstetigen und zu 
sichern. Dabei ist es notwendig einen besonderen Blick auf die ländlichen Regionen zu haben. 
Langfristig kann dadurch die Attraktivität der Berufsperspektive Lehramt für Förderpädagogik 
auch in diesen Fachrichtungen in Hessen in seinen ländlichen Regionen erhöht werden. 

• Um den aktuellen deutlichen Mangel in den sogenannten „kleinen Fachrichtungen“ beheben 
zu können, ist es notwendig, kurz und mittelfristig weiterhin qualitativ hochwertige 
Weiterbildungsangebote vorzuhalten. Berufsbegleitende Konzepte in der Weiterbildung sind 
erforderlich, um auch praxiserprobten und schon im Schuldienst tätigen Lehrkräften eine 
Weiterbildung zu ermöglichen.  

 
 
 
angenommen 
 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 

 
  



 

31 
 
 

 
Antrag 3         Vorstand, Referate, LA 
           
 

Regelung der Teilhabeassistenz 
 

Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich dafür ein, dass sich die zuständigen Behörden, 
insbesondere das HKM, das HSM und die kommunalen Spitzenverbände auf Leitlinien und 
Umsetzungsvorschriften zur schulischen Teilhabeassistenz verständigen. 
 
Begründung: 
Die im individuellen Förderplan festgelegten Ziele und Maßnahmen erfordern im Falle eines 
Anspruchs auf Teilhabeassistenz kompensatorische Leistungen, die dazu beitragen sollen, das im 
Rahmen von Schule Angestrebte auch zu erreichen. Die Erfahrungen mit der Teilhabeassistenz 
zeigen, dass es hilfreich ist, vor Ort flexible Kombinationsmöglichkeiten vorzusehen, um einerseits 
dem Ziel bestmöglicher Assistenz gerecht zu werden, gleichzeitig aber die Verselbständigung von 
Schülerinnen und Schülern nachhaltig zu fördern.  
Ziele der Bemühungen sollten sein 

- die Qualifikation der Mitarbeiter/innen in der Assistenz zu steigern, 
- die Rollen und Aufgaben im pädagogischen Kontext zu klären und zu definieren, 
- das Individualrecht gut mit dem pädagogischen Setting in Übereinstimmung zu bringen 
- die Zuständigkeit für die schulische Teilhabeassistenz in die Federführung der Schule zu 

geben, um eine Förderung im jeweiligen Bildungsgang aus einem Guss und ohne 
Reibungsverluste abzusichern,  

- eine adäquate systembezogene Ressourcenzuteilung an die Schulen vorzusehen, damit 
passende Personalpools entstehen können.  

Auf diese Weise werden die Lernbedingungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 
oder Beeinträchtigungen in Hessen, die einen Anspruch auf Teilhabeassistenz haben, hinsichtlich 
der Qualität und der Vergleichbarkeit verbessert. 
 
Bezug: Beschluss des Landesausschusses vds Hessen 2015/II zur Fortentwicklung der THA 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 4        Referat Berufliche Bildung 
 

Sonderpädagogische Ressource für Berufliche Schulen 
 

Der LV-Hessen setzt sich bei dem HKM und der HSM dafür ein, dass die Beruflichen Schulen und 
die Sekundarstufe II mit ständigen systemischen Ressourcen in ausreichendem Umfang über eine 
Zuweisung an die rBFZ im Rahmen der Verteilkriterien des iSB ausgestattet werden. 
 
Begründung: 
Grundlage des Antrags ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die in Artikel 24 und 27 
beschreibt, dass „Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit 
anderen, Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und 
lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für 
Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.“  
Die Ansprüche sonderpädagogischen Förderung erlöschen derzeit mit Beendigung der 
Sekundarstufe 1. Die Notwendigkeit einer weiterführenden sonderpädagogischen Förderung, gerade 
im Hinblick auf eine gelingende Berufsorientierung und Berufliche Eingliederung oder einen 
erfolgreichen Abschluss, besteht jedoch weiterhin und ist laut UN-BRK geltendes Recht.  
Die Beruflichen Schulen und die Sekundarstufe 2 werden derzeit nicht in der systemischen 
Zuweisung einer sonderpädagogischen Ressource durch das HKM berücksichtigt. 
Die Auswertung der Umfrage des vds Hessen in Zusammenarbeit mit der AG der SchulleiterInnen an 
Beruflichen Schulen Hessens 2019 (siehe BHP 4/2020) zeigt darüber hinaus konkret und deutlich 
den Bedarf und die zwingende Notwendigkeit einer verlässlichen systemischen Zuweisung auf. 
Dieser könnte über die rBFZ nach den in den ISB festgelegten Kriterien verteilt werden. 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 5         Vorstand, Referate, LA 
 

Stärkung der regionalen Beratungs- und Förderzentren  
 

Der Verband Sonderpädagogik LV Hessen setzt sich beim HKM und den Vertretungen der politischen 
Parteien dafür ein, dass die Arbeit der Beratungs- und Förderzentren unterstützt, gesichert und 
weiterentwickelt wird. Er legt dazu ein Positionspapier vor, in dem konkrete Vorschläge unterbreitet 
werden. 
 
Begründung: 
Die 106 regionalen Beratungs- und Förderzentren in Hessen haben seit 2012 die Zuständigkeit für 
die sonderpädagogische Expertise im inklusiven Unterricht übernommen. Durch eine Reihe von 
Fortbildungsveranstaltungen und verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Prozess- und 
Strukturqualität ist es den rBFZ gelungen, in ganz Hessen eine verlässliche und wirksame Versorgung 
in enger Kooperation mit den allgemeinen Schulen aufzubauen. Vor allem durch den fachlichen 
Support, Fortbildung und Qualifizierung, Förderdiagnostik, Fallberatung und Supervision tragen die 
rBFZ dazu bei, dass der inklusive Unterricht sich zum selbstverständlichen Standard in der 
hessischen Schullandschaft entwickeln kann. 
Trotz knapper Ressourcen und Problemen bei der Gewinnung neuer Lehrkräfte wird die 
Professionalität und Präsenz der BFZ-Lehrkräfte weithin geschätzt. Sie übernehmen Aufgaben und 
stellen sich bei der Unterstützung der allgemeinen Schulen Herausforderungen, die weit über die 
engere sonderpädagogische Perspektive hinausgehen. Sie bereichern die Schulentwicklung und die 
Arbeit an integrierten schulischen Förderkonzepten. Ein Ausdruck für diese Wertschätzung ist auch 
die geringe Resonanz in weiten Teilen des Landes auf das Angebot, Förderschullehrkräfte direkt an 
der allgemeinen Schule zu platzieren. 
Um die wachsenden Aufgaben an den allgemeinen Schulen vor dem Hintergrund steigender Bedarfe 
erfüllen zu können, ist eine personelle und strukturelle Stärkung der rBFZ unabdingbar. Vor allem die 
Gestaltung der Übergänge zwischen den Stufen der Schulbiographie und die institutionalisierte 
Kooperation mit außerschulischen Partnern haben sich zu zentralen Gelingensbedingungen 
entwickelt. Die rBFZ haben sich in die Struktur der inklusiven Schulbündnisse integriert und stellen 
sich den Bedarfen der Regionen. 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 

  



 

34 
 

 
Antrag 6         Referat GE, Vorstand, LA 
 

Aktualisierung der Dienstordnung für Schulen in Hessen 
 

Der Landesausschuss des vds LV-Hessen wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die 
Vorschläge zur Ergänzung der hessischen Dienstordnung erarbeitet, die die Strukturen 
sonderpädagogischer Beratung, Unterstützung und Förderung regeln und diese dem LA zur 
Abstimmung des weiteren Vorgehens präsentiert. 
 
Begründung: 
In der Dienstordnung für Schulen in Hessen sind in der aktuellen Fassung keinerlei Regelungen zu 
Strukturen sonderpädagogischer Beratung, Unterstützung und Förderung enthalten. Vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Beratungs- und Förderzentren bei der personellen 
Versorgung und fachlichen Begleitung des inklusiven Unterrichts sowie der Unterstützung 
allgemeiner Schulen bei der inklusiven Schulentwicklung besteht Regelungsbedarf. 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 7         Vorstand, Referate, LA 
 

Digitalisierung  
 

Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich beim Hessischen Kultusministerium dafür ein, dass im 
Rahmen der Digitalisierungsoffensive den Beratungs- und Förderzentren, den Schulen und 
Lehrkräften eine funktionierende und tragfähige IT-Infrastruktur samt Lösungen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit für sonderpädagogische Prozesse und Handlungsfelder bereitgestellt wird und 
entsprechende Fortbildungs- und technische Support-Maßnahmen vorgehalten werden. 
 
Begründung: 
Die Aufgaben im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung, Beratung und Unterstützung werden 
insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Inklusion vielfältiger und erfordern zunehmend 
den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen am Bildungsprozess beteiligten Instanzen. Dabei 
ist beispielsweise im Rahmen der Erstellung von förderdiagnostischen Stellungnahmen aber auch in 
anderen Zusammenhängen die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
erforderlich. Den nachvollziehbaren Forderungen des Hessischen Kultusministeriums zum 
verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Daten steht das Fehlen jedweder, bereitgestellter IT-
Infrastruktur gegenüber. Lehrkräfte verfügen in der Regel weder über einen Dienstrechner noch 
werden sichere Lösungen für den Datenaustausch und die Datenverschlüsselung bereitgehalten. 
Vielfach sind Lehrkräfte gezwungen, private Endgeräte zu nutzen und die Verantwortung für den 
Schutz der Daten zu übernehmen. 
Es ist dringend erforderlich, hier nachzusteuern, Lehrkräfte und Schulen entsprechend auszustatten 
und sichere und datenschutzkonforme Lösungen zum Datenaustausch bereitzustellen. Fortbildungen 
und technischer Support durch den Schulträger sind im erforderlichen Maße bereitzustellen. 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 8              LA 
 

Sicherstellung der Beratungskompetenz in der BFZ-Arbeit 
  

Der LV-Hessen wirkt bei den zuständigen Ministerien darauf hin, die Beratungskompetenz für die 
Lehrkräfte in der inklusiven Beschulung durch umfassende Angebote in der Lehrkräftebildung und in 
der Fort- und Weiterbildung verpflichtend sicher zu stellen. 
  
Begründung: 
 
Zwingend erforderlich für eine gelingende Arbeit im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung ist 
die Sicherstellung der Beratungskompetenz der Lehrkräfte im inklusiven Setting. 
Zu einer solchen Kompetenz gehört die Kenntnis von unterschiedlichen Beratungsmodellen, deren 
Anwendungsmöglichkeiten und entsprechende Schulung. 
Dies kann nur durch ein intensives, umfassend und damit mehrtägiges bzw. mittelfristig begleitendes 
Angebot in der Lehrkräftebildung und in der Fort- und Weiterbildung verpflichtend sichergestellt 
werden.  
Dazu müssen die zuständigen Ministerien in Zusammenarbeit mit der Hessischen 
Lehrkräfteakademie ein verpflichtendes Angebot/Modul für alle Lehrkräfte im Inklusiven Setting 
bereitstellen und gesetzlich verankern. 
 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 9                     Referat GE, LA 
 

 
Weiterentwicklung von Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im 

Rahmen des inklusiven Unterrichts im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung  
 

Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich beim Kultusministerium dafür ein, dass Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an den Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten 
im inklusiven Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Sinne der organisatorischen 
Bündelung von Fachwissen, Verantwortlichkeit, Zuständigkeit und Befugnissen in zeitlicher und 
inhaltlicher Form verpflichtend eingebunden werden. 
 
Begründung: 
Inklusiver Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird in Hessen primär über die 
regionalen Beratungs- und Förderzentren organisiert. Eine standardisierte Form der Einbindung von 
Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und die Nutzung der dort vorhandenen 
Fachkompetenz ist kaum vorgesehen, auch wenn es in der Praxis oft zu gelingenden Formen der 
Kooperation zwischen rBFZ und Förderschule gE kommt. Eine gelingende sonderpädagogische 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung im 
Rahmen der Inklusion ist auf umfassende fachliche Professionalität angewiesen und bedarf einer 
systematischen Form der Kooperation. Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
sollten daher in inklusive Prozesse im Sinne der organisatorischen Bündelung von Fachwissen, 
Verantwortlichkeit, Zuständigkeit und Befugnissen in zeitlicher und inhaltlicher Form verpflichtend 
eingebunden werden. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 10                                            Referat GE 
 

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) in 
der Form children and youth (ICF-CY) als Grundmodell 

 
Der LV-Hessen wirkt beim Hessischen Kultusministerium darauf hin, die Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) in der Form children and youth (ICF-CY) 
als Grundlage im Rahmen der schulischen Prozess-, aber auch Statusdiagnostik, Förderplanung, 
schulischen Förderung und im Übergang Schule-Beruf sicherzustellen. 
 
Begründung: 
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sowie ihre 
Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY), herausgegeben von der WHO, berücksichtigt die 
Besonderheiten in der Entwicklung befindlicher Funktionen und die besonderen Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen. Sie stellt damit einen multidimensionalen Ansatz dar. 
Sie ist eine komplexe Klassifikation, die eine gemeinsame Sprache und einen Rahmen für die 
Planung von Förderung, Bildung und Therapie sowie die Formulierung von Förder- und 
Behandlungszielen unter differenzierenden Ebenen bereitstellt. Interdisziplinäre Förderung im 
multiprofessionellen Team bedarf sowohl einer interprofessionellen Zusammenarbeit als auch als 
Basis einer gemeinsamen Sprache in der Betrachtung der systemischen Bedingungen. Dies ist 
bereits in vielen Frühförderstellen Hessens professionelle Realität. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass bis 2023 die Hilfe- und Förderplanung z.B. laut Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) rechtsverbindlich auf Basis der ICF durchzuführen ist. Da Bildung mit dem BTHG erstmals 
eine Reha-Leistung darstellt, scheint die ICF-DY als Grundlage unerlässlich. 
Alternativ wäre jedoch auch der ebenfalls multidimensionale Ansatz der American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) denkbar. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 11            Referat esE 
 

 
Regelangebot Supervision 

 
Der Landesverband des Verbandes Sonderpädagogik setzt sich beim HKM dafür ein, dass für 
Förderschullehrkräfte ein Regelangebot an Supervision bereitgestellt und finanziert wird. 
 
Begründung: 
Förderschullehrkräfte arbeiten in komplexen Fragestellungen an den Schnittstellen zu Institutionen 
und Professionen. Kommunikation und Kooperation sind unabdingbar für erfolgreiche ganzheitliche 
Förderprozesse. 
In vergleichbaren beruflichen Kontexten der Jugendhilfe, der Beratung und der medizinischen 
Versorgung gehören Supervisions-Angebote längst zum Standard. Sie haben sich bewährt und 
werden ausgebaut. 
Es ist dringend notwendig, dass der Dienstherr seine Fürsorgepflicht wahrnimmt und ein Angebot zur 
Supervision für Lehrkräfte bereitstellt. Ein solches Angebot dient der Qualitätsentwicklung 
sonderpädagogischer Förderung und deutliche Effekte für die Gesunderhaltung von Lehrkräften und 
für deren Professionalisierung sind zu erwarten. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 

 
  



 

40 
 

 
 
Antrag 12            Vorstand 
 

Modifizierung des Vertrags zur Veröffentlichung der bhp mit dem Psychosozial-Verlag 
 

Die MV beauftragt die Schriftleitung und den Vorstand des vds LV-Hessen, Modalitäten zur 
Veröffentlichung der bhp mit dem Psychosozial-Verlag zu aktualisieren und ggf. vertraglich zu regeln. 
 
Begründung: 
Der Vertrag mit dem Psychosozia-Verlag wurde 2004 geschlossen. Seit der Zeit sind die Konditionen 
der Veröffentlichung kaum geändert worden. Der Hessenteil der bhp wird auf der Homepage des vds 
eingestellt. Das Layout der bhp wurde durch die Aufnahme der Titel der Hauptbeiträge geändert. Die 
Modalitäten der digitalen Veröffentlichung der bhp sollten zur Verbreiterung der 
Nutzungsmöglichkeiten der Zeitschrift für die Mitglieder und Studierende eruiert werden. Die 
Auflagenzahl sollte aus ökologischen Gründen den aktuellen Bedarfen angepasst werden. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 13         Referat Gemeinsames Lernen 
 

 
Ausreichende Ressource 

 
Der Vorstand des vds LV-Hessen setzt sich dafür ein, dass im Förderschulbereich eine ausreichende 
Ressource an Förderschullehrkräften zur Verfügung gestellt wird, damit eine gesicherte Versorgung 
von Regel- und Förderschulen vorhanden ist.  
Hiermit soll sichergestellt werden, dass Förderschullehrkräfte konstant an Förderschulen sowie so 
kontinuierlich und langfristig wie möglich im Rahmen der Inklusion an Regelschulen eingesetzt 
werden können, um ein bestmögliches und effektives gemeinsames Lernen zu ermöglichen. 
 
 
Begründung: 
Sowohl für Schüler*Innen an Förderschulen als auch für Schüler*Innen in der Inklusion an 
Regelschulen soll so durchgängig wie möglich eine Förderung mit personeller Konstanz sichergestellt 
werden. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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Antrag 14          Vorstand, Referate, LA 
 

Zukunftskonferenz 
 

Der Vorstand organisiert im Rahmen des Landesausschusses regelmäßig „Zukunftskonferenzen“ um 
Ziele, Ausrichtungen und Visionen der Verbandsarbeit abzustimmen und zu entwickeln. 
 
Begründung: 
Für die inhaltliche Ausrichtung des Verbands durch Positionskonsense, die konstruktive 
Zusammenarbeit des Landesausschusses und die Attraktivität der Verbandsarbeit für alle Mitglieder, 
sind über die Anträge der Mitgliederversammlung hinaus ein zukunftsgerichteter Austausch, 
gemeinsame Visionen und der Diskurs über die inhaltlichen Ziele, Positionierung und 
Weiterentwicklung des Verbands wesentlich. 
Dazu ist ein anlassgebundener Rahmen für Perspektiven zu schaffen, der in ausreichendem 
zeitlichem Maße und eine externe Moderation diesen Prozess begleitet. 
 
 
angenommen 
 
 

abgelehnt überwiesen an: 
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5. Vorstellung von neuen Kandidatinnen und Kandidaten 
 
 
Kandidatin für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 

Bettina Eckert-Ziegler                                                                              
Wetzlar am 11.11.22 
 
Liebe Mitglieder des VDS,  
mein Name ist Bettina Eckert-Ziegler. Ich bin Schulleiterin der 
Albert-Schweitzer-Schule in Gießen. Mein Erststudium der 
Diplompädagogik habe ich in Frankfurt absolviert. Danach 
studierte ich Förderschullehramt mit den Schwerpunkten 
Emotionale & Soziale Entwicklung und Lernen. Tätig war ich 
zuvor als Klassenlehrerin an einer Grundschule (inklusiv), lange 
Jahre als Förderschullehrerin im BFZ im Taunus und in Haiger 
und im Schulamt Weilburg als Fachberaterin. In meiner Arbeit 
möchte ich die Fachlichkeit in der Sonderpädagogik 
wissenschaftlich fundiert in die Praxis zu bringen. Ich stehe für 
eine Pädagogik, die besonders die Themen Bindung und 
Ressourcenorientierung fokussiert, in Zusammenarbeit mit 

Kindern, Jugendlichen UND Erwachsenen. Lehrkräfte möchte ich ermutigen, eine gesunde 
Arbeitsorganisation in Achtsamkeit zur Erhaltung der Freude am eigenen Beruf und der Berufung. 
Hier liegt mir die Begleitung von Kolleg:innen in ALLEN Lebensabschnitten mit ihren ganz eigenen 
Herausforderungen am Herzen.  
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert Haltung und Wert unserer Arbeit. So begeistern wir auch 
immer wieder Mitstreiter:innen. Die Mitgliedergewinnung und ein Austausch mit bestehenden und 
neuen Mitgliedern wären für mich in der Öffentlichkeitsarbeit wichtige Schwerpunkte. Das 
Grundwissen hierzu habe ich- ehrlicherweise- auch durch meinen wunderbaren Ehemann, der mich 
als Kommunikationsdesigner regelmäßig berät.  
Als begeisterte Förderschullehrerin wäre es mir eine große Freude und Ehre im Vorstand des VDS 
mitarbeiten zu können und so unseren Beruf zu stärken ebenso wie unseren Schülerinnen und 
Schülern eine Lobby zu sein.  
  



 

44 
 

Kandidat für das Landesreferat Lernen 
 

Mein Name ist Gaby Friedrich-Bräunig, ich bin 
59 Jahre alt und leite die Schule am Schwanhof 
in Marburg, eine Förderschule mit 
angegliedertem Beratungs- und Förderzentrum. 
In unserer Schule finden Schülerinnen und 
Schüler von der Vorklasse bis zur 10. Klasse 
einen Förderort, an dem sie zeitweise oder auch 
länger, wenn es erforderlich ist, eine sehr 
individuelle Förderung in den 
Förderschwerpunkten Lernen, emotionale-soziale Entwicklung und Sprachheilförderung 
erhalten. 
Im VDS bin ich gefühlt bereits mein halbes berufliches Leben dabei. Bisher vertrete ich im 
Landesausschuss den Regionalverband Marburg und bin bereits als stellvertretende 
Landesreferentin Lernen dort aktiv. 
Nun kandidiere ich als Landesreferentin Lernen und würde mich freuen, meine Fachlichkeit 
weiter in den VDS einzubringen zu können. 
 
Da ich voraussichtlich nur zeitweise an der Vollversammlung teilnehmen kann, erkläre ich 
bereits hier, dass ich im Fall einer Wahl im Rahmen der Vollversammlung die Wahl 
annehmen werde. 
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Kandidat für das Landesreferat Berufliche Bildung 
 

Karsten Früchtenicht  

Alexander-Schmorell-Schule, Kassel 

Hauptstufenleiter  
Koordinator Berufsorientierung  

 

 

 

Kurzvorstellung 17.11.2022 

Berufliche Vita 

 Jahrgang 1965 
 Zivildienst an einer „Sonderschule für geistig Behinderte“ in Oldenburg 
 Studium Gymnasiallehramt an der GhK Kassel 
 Nach dem Referendariat Tätigkeiten in verschiedenen Bildungseinrichtungen 
 Lehrkraft an der Schule des Bathildisheimes (später Karl-Preising Schule), Bad 

Arolsen, 2000 – 2003 
 Berufsbegleitendes Studium der Sonderpädagogik in Marburg, Fachrichtungen 

Lernhilfe und Sprachheilpädagogik, Abschluss 2003 
 Seit 2003 Planstelle an der Alexander-Schmorell-Schule 
 2008 – 2012 Fachberater Sonderpädagogik am Staatlichen Schulamt in Kassel 
 Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Kompetenzfeststellungsverfahren gE/ kmE des HKM, 

Projektbüro Inklusion, 2016/ 2017 

Meine berufliche Praxis an der Förderschule war von Beginn an eng mit dem Aspekt der 
schulischen Berufsorientierung verknüpft, sehr hilfreich war die räumliche Anbindung an das 
Berufsbildungswerk des Bathildisheimes in Bad Arolsen. Als sehr spannend und im besten 
Sinne herausfordernd sehe ich den Bereich der Berufsorientierung und der beruflichen 
Integration unserer Schülerschaft. Die verschiedenen Förderansprüche reichen von 
umfassend körperlich und geistig beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern bis zu 
leistungsstarken Realschülerinnen und Realschülern: Hier sind individuelle, fachlich 
begründete und tragfähige Lösungen gefragt.  

Die Funktion als schulischer BO-Koordinator beinhaltet die Kooperation mit etlichen Akteuren 
des Übergangs Schule – Beruf. An der Alexander-Schmorell-Schule wird seit einigen Jahren 
ein Markt der Möglichkeiten durchgeführt, an dem 13 lokale Organisation beteiligt sind. Hier 
haben Schüler- und Elternschaft die Möglichkeit, niedrigschwellig und mit geringem 
Organisationsaufwand Informationen zu erhalten und Kontakte zu knüpfen.  

Wichtige Ziele auf der Ebene des VdS sind m.E.: 
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 Hinwirken auf eine Erweiterung der Inhalte schulischer Berufsorientierung 
hinsichtlich beruflicher Basiskompetenzen 

 Steigerung der Anzahl von Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt 
 Informelle Vernetzung der hessischen Förderschulen mit dem Schwerpunkt kmE 
 Vernetzung mit den nachschulischen Akteuren beruflicher Bildung, um eine Lobby 

für unsere Schülerschaft zu schaffen. 
 Erhalt bzw. Hineintragen der Fachlichkeit in die öffentliche Diskussion. 
 Weiterentwicklung der Verbandsarbeit hinsichtlich sich verändernder politischer 

bzw. sozialer Bedingungen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention und 
Sozialgesetzgebung, v.a. in den Punkten Autonomie, Selbstbestimmung, 
Chancengleichheit und Zugänglichkeit. 

 

Ich würde mich freuen, wenn ich im Rahmen der Mitarbeit im hessischen Landesverband des 
VdS einen Beitrag leisten könnte, um unseren Schülerinnen und Schülern mehr Gehör zu 
verschaffen.  
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6. Wahlordnung 
Verband Sonderpädagogik Landesverband Hessen e.V.  
Wahlordnung  
Wahlausschuss  
§1 Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen wählt die Mitgliederversammlung (MV) einen aus drei 
Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss.  
§2 Stellt sich ein Mitglied des Wahlausschusses auf Grund eines Wahlvorschlages zur Wahl in den Vorstand, so ist 
das Amt im Wahlausschuss zur Verfügung zu stellen.  
§3 Der Wahlausschuss bestimmt aus seiner Mitte den Wahlleiter.  
§4 Der Wahlleiter führt sämtliche Wahlen durch.  
Wahlvorschläge  
§5 Wahlvorschläge sind vom Vorstand des Verbandes unterschriftlich zu vertreten. Die Wahlvorschläge sind dem 
Wahlausschuss einzureichen. Der Wahlausschuss legt alle Wahlvorschläge der MV vor. Eigene Wahlvorschläge 
legt der Wahlausschuss nur dann vor, wenn keine Wahlvorschläge eingegangen sind.  
§6 Die MV ist an die vorgelegten Wahlvorschläge nicht gebunden und kann andre einbringen, die von mindestens 
25 Mitgliedern unterstützt werden.  
§7 Jedem Wahlvorschlag ist die schriftliche Einverständniserklärung des Vorgeschlagenen beizufügen.  
§8 Nach Eröffnung der Wahlhandlung durch den Wahlleiter können keine Wahlvorschläge mehr eingebracht 
werden  
Wahlvorgang  
§9 Für die Durchführung der Wahlen kann der Wahlausschuss Wahlhelfer bestellen.  
§10 Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes, die Kassenführer und die Mitglieder des Wahlausschusses 
werden in besonderen Wahlgängen gewählt. Auf Antrag ist eine Personaldebatte durchzuführen.  
§11 Die Wahlen erfolgen geheim. Sie können auf Zuruf erfolgen, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und wenn 
kein Stimmberechtigter Einspruch erhebt.  
$12 Wenn im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Stimmenmehrheit erhält, findet zwischen den zwei 
Bewerbern, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt. Dabei gilt als gewählt, wer die 
meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit ist ein neuer Wahlgang erforderlich.  
Wahlergebnis  
§13 Bei Wahlen durch Stimmzettel wird das Ergebnis vom Wahlausschuss und den Wahlhelfern durch Auszählung 
der abgegebenen Stimmen festgestellt. Leere Stimmen gelten als Stimmenthaltung.  
§14 Bei Wahlen durch Zuruf wird das Ergebnis von Wahlausschuss und den Wahlhelfern durch Zählung 
festgestellt, und zwar für Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung getrennt.  
§15 Das Ergebnis jedes Wahlganges wird der MV vor Eröffnung des nächsten Wahlganges durch den Wahlleiter 
bekannt gegeben.  
Die Bekanntgabe enthält:  
1. Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen  
2. Anzahl der Stimmen für die einzelnen Bewerber  
3. Anzahl der Stimmenthaltungen  
4. Anzahl der ungültigen Stimmen  
5. Name des gewählten Bewerbers  
 
Bei Wahlen durch Zuruf enthält die Bekanntgabe:  
1. Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen  
2. Anzahl der Zustimmungen  
3. Anzahl der Ablehnungen  
4. Anzahl der Stimmenthaltungen  
5. Name des gewählten Bewerbers  
 
§16 Der Wahlausschuss führt ein Protokoll, in dem enthalten sein müssen:  
1. Die eingegangenen und vorgebrachten Wahlvorschläge.  
2. Die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge gem. § 15 dieser Wahlordnung.  
Das Wahlprotokoll ist von allen Mitgliedern des Wahlausschusses zu unterzeichnen und wird zum Gesamtprotokoll 
der Mitgliederversammlung genommen.  
Änderung der Wahlordnung  
§17 Änderungen der Wahlordnung können in der MV mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sie 
werden erst bei der nachfolgenden MV wirksam.  
§18 Diese Wahlordnung wurde gemäß §22 der Satzung des Verbandes Deutscher Sonderschulen e.V. –
Landesverband Hessen e.V. der Mitgliederversammlung am 26.11.2016 in Gießen-Wieseck beschlossen und 
Satzung in Kraft gesetzt. 
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7. Satzung 
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